
Anlage 10 zur DVO  
  
Dienstordnung für Kirchenmusiker im Erzbistum Berlin  
  
  
§ 1  
Geltungsbereich  
  
Die Bestimmungen dieser Ordnung gelten, unabhängig vom Beschäftigungsumfang, für alle im 
Erzbistum Berlin kirchenmusikalisch tätigen Mitarbeiter.  
 
 
§ 2  
Allgemeines  
  
(1) Die Ausübung des Dienstes als Kirchenmusiker setzt grundsätzlich die Zugehörigkeit zur 

katholischen Kirche voraus.  
  
(2) Mittelpunkt des kirchenmusikalischen Dienstes ist die Liturgie. Der Kirchenmusiker erfüllt 

seinen Dienst in künstlerischer Verantwortung nach den liturgisch-kirchenmusikalischen 
Normen, insbesondere nach  

  
- den Weisungen der Konstitution des II. Vatikanischen Konzils über die heilige 

Liturgie,  
- den einschlägigen Richtlinien der Kongregation für die Sakramente und den 

Gottesdienst, - den Erklärungen und Richtlinien der deutschen Bischöfe.  
  
  
§ 3  
Aufgaben  
  
(1) Vorbehaltlich der Verantwortung und Weisungsbefugnis des Dienstgebers ist der 

Kirchenmusiker der für das gesamte musikalische Leben in der Gemeinde 
Verantwortliche. Der Kirchenmusiker übt den Organistendienst und in der Regel den 
Chorleiterdienst aus. Seinen Dienst bereitet er sorgfältig vor. Die Aufgaben des 
Kirchenmusikers umfassen unmittelbare und mittelbare Dienste, die zusammen den Dienst 
des Kirchenmusikers ergeben.  

  
(2) Der Kirchenmusiker nimmt nach näherer Maßgabe seiner Dienstanweisung 

beziehungsweise nach Weisung des Pfarrers oder seines Stellvertreters regelmäßig 
folgende unmittelbare Dienste wahr:  

  
1. die musikalische Gestaltung der Gottesdienste (Messfeier, Stundengebet, 

Wortgottesdienst, Andacht), insbesondere durch  
- Orgelspiel: Begleitung von Gemeindegesang, Gruppen und Solisten; 

Literaturspiel; liturgisches Orgelspiel,  
- Kantoren-/Vorsängerdienst,  
- Leitung von Musikgruppen innerhalb des Gottesdienstes,  

  



2. musikalische Veranstaltungen außerhalb der Liturgie (geistliche Abendmusik, 
Kirchenkonzerte, Gemeindeveranstaltungen),  

  
3. Pflege des liturgischen ein- und mehrstimmigen Chorgesanges (zum Beispiel 

Erwachsenenchor, Jugendchor, Kinderchor, Schola),  
  
4. Förderung der für die Gemeinde geeigneten Vokal- und Instrumentalmusik 

(solistisch und in Gruppen),  
  
5. Mitarbeit im Liturgievorbereitungskreis der Gemeinde,  
  
6. wöchentliche Dienstbesprechung mit dem Pfarrer (§ 6 Absatz 1).  

  
(3) Als mittelbare Dienste erbringt der Kirchenmusiker je nach Aufgabenstellung Übungen in 

Orgelspiel, Dirigieren und Gesang, Studium der Chorliteratur sowie methodische Planung 
der Chorproben.  

  
Der Kirchenmusiker soll sich fort- und weiterbilden und nach besten Kräften sein 
Repertoire an Orgelwerken und seine Kenntnisse der Vokal- und Instrumentalliteratur, 
unter Einbeziehung zeitgenössischer Musikliteratur und -richtungen, erweitern.  

  
Zu seinen mittelbaren Diensten gehören ferner:  
- Förderung des Gemeindegesangs,  
- Betreuung der kirchenmusikalischen Gruppen und Nachwuchsförderung,  
- Mitwirkung bei der Ermittlung des Finanzbedarfs für Kirchenmusik,  
- Organisation und Planung,  
- Teilnahme an den diözesanen Kirchenmusikerveranstaltungen und -weiterbildungen,  
- Verwahrung und Pflege der Instrumente und Noten,  
- sonstige Dienste, soweit sie nicht als unmittelbare Dienste unter Absatz 2 aufgeführt sind.  

  
(4) Werden dem Kirchenmusiker weitere Aufgaben auf Dauer übertragen oder soll er einzelne 

der vorgenannten Aufgaben auf Dauer nicht übernehmen, so muss dies schriftlich 
vereinbart werden. § 7 Absatz 5 findet Anwendung.  

  
  
§ 4  
Kirchenmusiker mit besonderen Aufgaben  
  
(1) Zur besonderen Förderung und Pflege der Kirchenmusik werden A- oder B-

Kirchenmusiker  
  

- als Regionalkirchenmusiker mit überpfarrlichen Aufgaben (Absatz 2) oder  
  
- in besonders ausgewiesenen Stellen (Absatz 3)  
  
eingesetzt.  

  
(2) Dem Regionalkirchenmusiker obliegt die kirchenmusikalische Betreuung der 

zugewiesenen Region.  



1. Sein Hauptaufgabenbereich als Regionalkirchenmusiker ist die 
Fachberatung/Betreuung der Kirchenmusiker, der Organisten, der Chor- und 
Ensembleleiter sowie der Kantoren und Lektoren. Darüber hinaus ist er zuständig für 
die Fachberatung in kirchen-musikalischer Jugendarbeit, für Instrumentalkreise 
sowie für kirchenmusikalische Spezialgebiete (Gemeindegesang, Gregorianischer 
Choral, Neues geistliches Lied u. a.).  

  
2. Der Regionalkirchenmusiker ist - in Zusammenarbeit mit dem Referat Kirchenmusik 

- kirchenmusikalischer Fachberater der Seelsorger, Pfarrgemeinderäte und 
Liturgiegruppen; er ist fachlicher Ratgeber bei der Anstellung nicht vollbeschäftigter 
Kirchenmusiker.  

  
3. Er erteilt Orgelunterricht zur Nachwuchsförderung und organisiert die 

Kantorenschulung seiner Region.  
  

4. Er ist verantwortlich für die Organisation und Durchführung regionaler 
Fortbildungskurse und Kirchenmusiktage.  

  
5. Er hat Überblick über den Zustand der Orgeln in seiner Region und arbeitet mit den 

Orgelsachverständigen des Erzbistums Berlin zusammen.  
  
6. Er informiert regelmäßig im Rahmen der Kommission für Kirchenmusik über seine 

Tätigkeit als Regionalkirchenmusiker. In dieser Funktion ist er dem Leiter des 
Referates Kirchenmusik unterstellt und arbeitet eng mit ihm zusammen.  

  
Der Regionalkirchenmusiker steht überwiegend im kirchenmusikalischen Dienst einer 
Kirchengemeinde. Er nimmt die Aufgaben als Regionalkirchenmusiker zusammen mit 
dieser Tätigkeit in der Kirchengemeinde wahr.  

  
(3) In Kirchengemeinden des Erzbistums Berlin, die von ihrer Struktur und Größe 

(Seelenzahl) her ein aktives und vielfältiges kirchenmusikalisches Leben ermöglichen, 
werden vom Erzbistum Stellen für A- oder B-Kirchenmusiker eingerichtet. Dabei soll sich 
eine A-Stelle durch besonders vorbildliche Pflege der liturgischen Kirchenmusik 
auszeichnen und künstlerische Ausstrahlung über den pfarrlichen Bereich hinaus haben.  

  
Der Aufgabenbereich umfasst:  
  
1. regelmäßigen Dienst in allen Bereichen der liturgischen Kirchenmusik, insbesondere 

durch:  
- Orgelspiel,  
- Chorarbeit,  
- musikalische Kinder- und Jugendarbeit,  
- Gemeindegesang und Gregorianischer Choral,  
- Instrumentalkreise,  

  
2. kirchenmusikalische Gemeindearbeit als Teil der Gemeinde-Pastoral,  
  
3. außerliturgisches kirchenmusikalisches Wirken, zum Beispiel durch Orgelkonzerte 

und geistliche Chorkonzerte,  



4. gezielte Zusammenarbeit mit der Erzbischöflichen Kirchenmusikschule und mit den  
Regionalkirchenmusikern im Rahmen der Nachwuchsförderung und der 
Weiterbildung.  
 

Kirchenmusiker stehen in regelmäßiger Verbindung mit der Kommission für Kirchenmusik, dem 
Leiter des Referates Kirchenmusik sowie den Domkapellmeistern des Erzbistums Berlin.  
  
  
§ 5  
Fachaufsicht  
  
Die Fachaufsicht für die Kirchenmusiker im Erzbistum Berlin obliegt dem Referat Kirchenmusik 
im Erzbischöflichen Ordinariat.  
  
  
§ 6  
Zusammenarbeit mit dem Pfarrer  
  
(1) Der Kirchenmusiker bespricht mit dem Pfarrer oder seinem Stellvertreter in regelmäßigen 

Abständen die kirchenmusikalische Arbeit in der Pfarrei, insbesondere die Gestaltung der 
Gottesdienste. Vorhaben sollen auf längere Sicht geplant und festgelegt werden.  

  
(2) Mängel und notwendige Instandsetzungsmaßnahmen an der Orgel muss der 

Kirchenmusiker dem Kirchenvorstand unverzüglich mitteilen.  
  

Die kircheneigenen Instrumente stehen dem Kirchenmusiker auch zu seiner Vorbereitung 
und Weiterbildung uneingeschränkt und kostenlos zur Verfügung. Die Benutzung der 
Instrumente durch Dritte kann nur in Absprache zwischen Pfarrer und Kirchenmusiker 
erfolgen.  

  
(3) Sollen fremde Musiker oder Musikgruppen an liturgischen und sonstigen Veranstaltungen 

der Pfarrei beteiligt werden, ist hierüber rechtzeitig Einvernehmen zwischen Pfarrer und 
Kirchenmusiker herzustellen.  

  
  
§ 7  
Berechnung des Beschäftigungsumfangs  
  
(1) Soweit ein Kirchenmusiker nicht vollbeschäftigt ist, umfasst der Beschäftigungsumfang 

des Kirchenmusikers 6/10 unmittelbare Dienste (§ 3 Absatz 2) und 4/10 mittelbare Dienste 
(§ 3 Absatz 3). Ein unmittelbarer Dienst wird mit 60 Minuten angesetzt.  

  
(2) Der Beschäftigungsumfang des Kirchenmusikers errechnet sich aus der Anzahl der 

durchschnittlichen wöchentlichen Dienste (unmittelbare Dienste) zuzüglich der mittelbaren 
Dienste. Die mittelbaren Dienste werden mit mindestens zwei Stunden pro Woche 
angesetzt, soweit mindestens drei unmittelbare Dienste vorhanden sind.  

  
(3) Die Berechnung der durchschnittlichen wöchentlichen Dienste ist Bestandteil des 

Dienstvertrages; sie ist alle vier Jahre zu überprüfen.   



(4) Wenn Dienste auf Dauer hinzukommen oder wegfallen, ist eine Anpassung des 
Dienstvertrages vorzunehmen. Ergibt sich aufgrund des Wegfalls von Diensten eine 
geringere Vergütung als bisher, sind die Kündigungsbestimmungen zu beachten.  
 

(5) Erreicht der nach Absatz 2 errechnete Beschäftigungsumfang mindestens 97/100 der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit gemäß § 6 der DVO, so gilt der Kirchenmusiker als 
vollbeschäftigt.  

  
  
§ 8  
Dienste aus besonderen Anlässen  
  
(1) Der Kirchenmusiker hat auch Dienste aus besonderen Anlässen (zum Beispiel Trauungen, 

Taufen, Requien) zu übernehmen, sofern dem nicht wichtige Gründe entgegenstehen.  
  
(2) Dienste aus besonderen Anlässen bleiben bei der Berechnung des Beschäftigungsumfangs 

außer Betracht. Sie werden mit den Sätzen nach § 9 Absatz 5 gesondert vergütet.  
  
  
§ 9  
Eingruppierung und Entgeltregelung  
  
(1) Die Kirchenmusiker werden entsprechend § 3 Teil C Ziffer 3 der Anlage 1 zur DVO 

eingruppiert. 
 

(2) Ist die Eingruppierung nach Absatz 1 nicht möglich, so ist vor der Anstellung das Referat 
Kirchenmusik zu hören.  
 

(3) In Vollzeit beschäftigte Kirchenmusiker müssen in der Regel die A- oder B-Prüfung 
abgelegt haben.  

  
(4) Kirchenmusiker, die eine unterhalb ihrer Qualifikation liegende Stelle innehaben, werden 

grundsätzlich nach der der Stelle zugrundeliegenden Entgeltgruppe vergütet. Im 
umgekehrten Fall ist die Qualifikation des Kirchenmusikers maßgeblich.  

  
(5) Vertretungen1 und Dienste aus besonderen Anlässen (§ 8) werden je Dienst mit dem 

zweifachen der Stundenvergütung gemäß § 24 Absatz 3 DVO vergütet. § 11 bleibt 
unberührt. Dabei wird mindestens die Stundenvergütung der Entgeltgruppe 5 zugrunde 
gelegt.  

  
  
§ 10  
Erholungsurlaub, Freizeitausgleich  
  
(1) Der jährliche Erholungsurlaub des Kirchenmusikers ist so zu legen, dass er nicht in die 

kirchlichen Festzeiten fällt.  
  
(2) Dem Kirchenmusiker ist für jeden Sonn- und Feiertag, an dem er zum Dienst verpflichtet 

ist, je ein dienstfreier Werktag zu gewähren, es sei denn, ein Wochentag ist aufgrund 



seines Dienstplanes ohnehin dienstfrei. Je Vierteljahr soll ein freier Sonntag gewährt 
werden. Dieser Freizeitausgleich erfolgt im Einvernehmen mit dem zuständigen Pfarrer 
beziehungsweise seinem Stellvertreter.  

  
  
§ 11  
Vertretung und Kosten  
  
(1) Für die Zeit des Erholungsurlaubs und bei Arbeitsbefreiung (§ 29 DVO) schlägt der 

Kirchenmusiker einen Vertreter vor. Die Bestellung des Vertreters obliegt dem Pfarrer, die 
Kosten der Vertretung trägt der jeweilige Dienstgeber.  

  
(2) Wird dem Kirchenmusiker auf eigenen Antrag nach den Bestimmungen des Erzbistums 

Berlin Sonderurlaub (§ 28 DVO) gewährt für Tätigkeiten, die nicht zu seinen Aufgaben 
gehören (Vorträge, Orgelmusik, Singleitung, bezahlte Mitwirkung an 
Fortbildungsveranstaltungen und ähnliches), stellt er im Einvernehmen mit dem Pfarrer auf 
eigene Kosten einen qualifizierten Vertreter.  

  
 
§ 12  
Schlussbestimmungen  
  
(1) Soweit sich bei der Neuberechnung der Dienste nach § 7 der Beschäftigungsumfang 

verringert, ist der Dienstgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten bestrebt, dem 
Kirchenmusiker zum Ausgleich zumutbare Dienste zuzuweisen.  

  
(2) Im Übrigen sind Härtefälle individuell zu regeln.  
    
  
§ 13  
Inkrafttreten  
  
Diese Ordnung, die am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten ist, findet in der vorstehenden Fassung 
ab 1. Juli 2018 Anwendung. 
__________________________________  
1 Für die Vergütung ist bei Vertretungen unabhängig von der Einstufung der zu vertretenden Stelle in jedem Falle 
die Qualifikation des Vertreters maßgeblich.  

 


